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Besetzung des Schiedsamtes für den Schiedsamtsbezirk Lahntal 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Amtszeit des 
Herrn Klaus Günter  Luczak,  Sarnauer Straße 12, 35094 Lahntal-Goßfelden 
als Schiedsmann für den oben genannten Schiedsamtsbezirk läuft ab am 
20.12.2022. 

Er bleibt jedoch bis zum Amtsantritt einer neuen Schiedsperson im Amt. 

Sie werden deshalb gebeten, rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit gemäß § 4 Abs. 1 
Hessisches Schiedsamtsgesetz eine neue Schiedsperson vorzuschlagen, damit 
sie von mir ernannt werden kann. 

Auch die bisherige Schiedsperson kann wiedergewählt werden. Im Falle einer be-
absichtigten Wiederwahl ist vorher meine Stellungnahme einzuholen (Verwal-
tungsvorschrift Nr. 4.2 zu § 4). 

Ich bitte jedoch zu beachten, dass  gem.  § 3 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Schiedsamts-
gesetz, in das Amt nicht berufen werden soll, wer zu Beginn der Amtsperiode das 
75. Lebensjahr vollendet hat. 

Auf die in § 3 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes enthaltenen Bestimmungen 
über die persönlichen Voraussetzungen der zu wählenden Schiedsperson darf ich 
hinweisen. 
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Es wird besonders darauf hingewiesen, dass Schöffen als ehrenamtliche Richter 
rechtsprechende Gewalt i.S. des § 1 des Deutschen Richtergesetzes ausüben und 
deshalb aufgrund der ausdrücklichen Regelung in § 3 Abs. 2 Nr. 5 des Hessischen 
Schiedsamtsgesetzes nicht gleichzeitig ein Schiedsamt bekleiden können. 

Ich bitte Sie, bei der Auswahl der Schiedsperson auf diesen Punkt besonders zu 
achten. 

Die gewählte Schiedsperson bedarf dann gemäß § 5 des Hessischen Schied-
samtsgesetzes meiner Bestätigung. 

Für das Bestätigungsverfahren werden folgende Unterlagen benötigt: 

1. die schriftliche Einverständniserklärung der gewählten Schiedsperson, 
2. eine beglaubigte Abschrift des Sitzungsprotokolls der Gemeindevertretung 

über die Wahl der Schiedsperson, 
3. ein vollständig ausgefüllter Personalbogen für die gewählte Schiedsperson. 

Mit freundlichen Grüßen 
ipi Auftrag 

cvN 
Schmittdiel 
Amtsinspektor 
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